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(nachfolgend Vertragspartner genannt)

über

Grundsätze zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtl inie (WRRL)
in Nordrhein-Westfalen

l. Präambel

l\,4it der zwischenzeitlich in nationales Recht umgesetzten WRRL sollen zum

Schutz der Binnenoberflächengewässer, der Übergangsgewässer, der Küsten-

gewässer und des Grundwassers folgende in Art. 4 WRRL bzw. in $$ 25a ff und
33a WHG im Einzelnen aufgeführten Ziele erreicht werden:

. Oberflächenwasserkörper, die als natürlich eingestuft werden, sollen ge-

schützt und verbessert werden, um den guten ökologischen und

chemischen Zustand zu erreichen.
. Oberflächenwasserkörper, die als künstlich oder erheblich verändert ein-

gestuft wetten, sollen geschüfü und verbessert werden, um das gute

ökologische Potential und den guten chemischen Zustand zu erreichen.
. Für das Grundwasser und die Oberflächengewässer sollen erforderliche

Maßnahmen durchgeführt werden, um die Einleitung von Schadstoffen zu

verhindern oder zu begrenzen.
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Das Land Nordrhein-Westfalen verfolgt zur Erreichung der Ziele einen koopera-

tiven Ansatz. Dementsprechend vereinbaren die Vertfagspartner für die Errei-

chung der Ziele der WRRL die enge Zusammenarbeit der Beteiligten auf Basis

nachfolqender Grundsätze.

Die Grundsätze bilden die Grundlage für regionale Vereinbarungen zur Pla-

nung,  Umsetzung und F inanz ierung von Maßnahmen zur  Erre ichung der  Z ie le

der WRRL.

Il. Grundsätze

1. Der ordnungsgemäße Wasserabfluss gemäß S 2 LWG ist bei der Planung und

Umsetzung der lvlaßnahmen zu gewährleisten.

2. Die ordnungsgemäße Landbewirtschaftung stellt die Grundlage einef flä-

chendeckenden, natur- und gewässerschonenden Bodennutzung dar und

entspricht im Sinne von Anhang Vl der WRRL den grundlegenden l\i laßnah-

men zur Zielerreichuno der WRRL

3. Unabhängig von der WRRL erbrachte Leistungen der Landwirtschaft und der

Wasser- und Bodenverbände, die sich zum Beispiel aus besonderen Anforde-

rungen des Trinkwasserschutzes oder des Naturschutzes ergeben, werden im

Sinne ergänzender  Maßnahmen nach Anhang Vl  der  WRRL anerkannt  und

berücksichtigt. Die bestehenden Kooperationen zwischen Wasserversorgern

und Landwirtschaft auf Basis des 12 Punkteprogramms und die Kooperation

zum Gewässerauenprogramm in NRW haben unabhängig von der WRRL Be-

stand und sind wichtige Elemente zur Erreichung der Ziele der WRRL. N/laß-

nahmen zur Umsetzung solcher Pfogramme sind nicht Gegenstand dieser

Vereinbarunq.

4. Okologische und ökonon]ische Belange werden abgewogen. Die Grundsätze

der Verhältnismäßiqkeit werden beachtet.
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5. Soweit über die Grundsätze def ordnungsgemäßen Landbewirtschaftung hi-

nausgehende Maßnahmen zur Verbesserung der Wasserqualität (Efreichung

des guten chemjschen Zustandes im Grundwasser und in den Oberflächen-
gewässern bzw. des guten ökologischen Zustands odef Potenzials in den

Oberflächengewässern) erforderlich sind, werden diese auf kooperativer Basis

so entwickelt, dass Nachteile für den Bewirtschafter verrnieden werden. Hierzu

werden u. a. Beratungskonzepte erarbeitet und Beratungen durchgeführl.

6. Soweit ökologische Gewässerentwicklungsmaßnahmen zur Erreichung des
guten Zustands notwendig wären, werden diese nicht umgesetzt, wenn sie zu

signifikant negativen Einschränkungen der Nutzungen führen. In diesen Fällen

erfolgt eine Einstufung der Oberflächenwasserkörper als ,,erheblich verän-

dert" oder,,künstlich". An diesen Gewässern werden soweit notwendig l\4aß-

nahmen, die ohne signifikant negative Nutzungseinschränkung machbar und

verhältnismäßig sind, durchgeführt. Dadurch soll, ggf. nach Fristverlängerung,

das gute ökologische Potenzial anstelle des guten ökologischen Zustands er-

reicht werden. Das gute ökologische Potenzial wird im ersten BW-Plan nach

dem ,,Prager Ansatz", also orieniiert an den machbaren und verhältnismäßioen

Maßnahmen, abgeleitet.

7. Okologische Gewässerentwicklungsmaßnahmen zur Erreichung des guten

ökologischen Zustands an natüriichen Oberflächenwasserkörpern bzw. zur Er-

reichung des guten ökologischen Potenzials an erheblich veränderten oder

künstlichen Oberflächenwasserkörpern werden dem Trittsteinkonzept folgend
geplant und umgesetzt.

Die Planung und Umsetzung von lvaßnahmen erfolgt in regionaler Verantwor-

tung. Hierzu erarbeiten die Vertragspartner auf Landesebene gemeinsam die

nachfolgenden Arbeitsgrundlagen :

. Einstufung der Oberflächenwasserkörper, die nur durch Inkaufnahme von

signifikant negativen Nutzungseinschränkungen in den,,guten ökologischen

Zustand" zu versetzen wären.
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. Entscheidungen zuf Fristverlängefung (S 25 c WHG) bzw. zu weniger stren-

gen Umweltzielen (S 25 d WHG).
. Begründung bei Nichterreichen eines guten chemischen Zustandes, e nes

guten ökologischen Zustandes oder Potenzials oder die Nichtverhinderung

einer Verschlechterung im Sinne von SS 25 a, Abs. 1 bzw. 33a, Abs. 1

WHG),
. ldentifizierung von Handlungsfeldern bei stofflichen Gewässerbelastu ngen.
. Erarbeitung von Fina nzieru ngskonzepten.

ll l. Verfahren zur regionalen Umsetzung

Die Planung und Umsetzung von l\4aßnahmen auf regionaler Ebene soll im Ein-

vernehmen und über freiwill ige Vereinbarungen unter Beachtung nachfolgender
Gn,n . lcä t7a  ar f^ ldan

Maßnahmen zur ökoloqischen Gewässerentwicklunq

'1. An der Erarbeitung der Bewirtschaftungspläne und l\4aßnahmenprogramme

zur Verbesserung des ökologischen Gewässerzustands bzw. *potenzials so-

wie an der Erarbeitung freiwill iger Vereinbarungen zur Umsetzung der l\,4aß-

nahmenprogramme wirken mii

. die Landwirtschaftskammer NRW,

. die jeweils zuständigen Wasser- und Eodenvefbände, die sich über

Dachverbände oder Repräsenianten vertreten lassen können. und
. die Landwirtschaftsverbände.

2. Ziel ist es, unter Berücksichtigung des Trittsteinkonzeptes und der individuel-

len Gegebenheiten mit den Betroffenen

. Handlungspotenziale zu identifizieren und

. entsprechende Volizugsmaßnahmen zu erarbeiten,

. Fina nzie ru ngsmöglich keite n zu prüfen und
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. ggf. Fördermittel zu beantragen,

damit die notwendigen l\,4aßnahmen im Einvernehmen umgesetzi werden kön-

nen.

3. Die Erarbeitung und Umsetzung der reg;onalen l\y'aßnahmenkonzepte erFolgt

wie im Verfahren des NRw-Gewässerauenprogramms. Dabei werden die Be-

lange der Bewirtschafter und Eigentümer landwirtschaftlicher Flächen sowie

der Ausbau- und Unterhaltungspflichtigen berücksichtigt. Das Verfahren wird

in der Anlage zu diesem Vertrag näher bezeichnet.

4. Um den aus der geplanten Gewässerentur'icklung bzw. Uferentwicklung enf

stehenden Flächenbedarf zu sichefn, werden vertragliche Vereinbarungen

anstelle von Flächenerwerb und Flächentausch (Flurbereinigungsverfahren)

v^r r .n^ i^  an^ac t rah t

l\,4aßnahmen zur Verbesserunq der Wasserquaiität (Grundwasser und Oberflä-

chenqewässer)

1. An der Erarbeitung der Bewirtschaftungspläne und Maßnahmenprogramme

zur Verbesserung der Wasserqualität wirken die Landwirtschaftskammer NRW

und die Landwidschaftsverbände mit.

2.

3 .

Ziel ist es, aufbauend auf den Erfahrungen der Trinkwasserkooperationen in

Umsetzung der lvlaßnahmenprogramme betriebliche Optimierungsmöglich

keiten zu identifizieren und umzusetzen. Das Land strebt an, entsprechende

Befatungskonzepte zu finanzieren und Beratungen durch die Landwirtschafts-

kammer NRW oder durch von dort beauftraote Instiiute anzubieten.

Die Landwirtschaftskammer NRW stimmt sich über die Umsetzung der enf

sprechend identifizieden l\,4aßnahmen mit der Wasserbehörde ab.
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lV. Finanzierung

Zur Finanzierung notwendiger l\,4aßnahmen und daraus resultierenden weiterer

Kosten gelten folgende Grundsätze:

1.  Für  Maßnahmen -  e inschl ießl ich Planung,  Umsetzung und Begle i tung - ,  d ie

der ökologischen Gewässerentwicklung dienen, werden die Wasser- und Bo-

denverbände auf Basis der einschlägigen Förderrichtlinien durch das Land

oder andere (2.8. EU) gefördert.

2. Uber die Förderung ggf. hinausgehender Finanzierungsaufwand soll im

gegenseiiigen Zusammenwirken der regionalen Vertragspartner aus Drittmit-

teln (2. B. l\i l ittel aus Ausgleich und Ersatz, REGIONALEN sowie ähnlichen

Projekten und Initiativen) erschlossen werden.

3. Eigentümef und Bewirtschafter gewässerangrenzender Grundstücke werden

nicht zur Finanzierung von lvlaßnahmen zur ökologischen Gewässerentwick-

lung herangezogen, soweit sich dies nicht aus grundsätzlichen rechtlichen

Regelungen odervertraglichen Vereinbarungen ergibt.

4. Soweit l\,4aßnahmen nicht im ersten Bewirtschaftungszeitraum durchgeführt

werden können, werden von den Wasserbehörden Fristverlängerungen ge-

prüft. Die Gründe dazu sind von den regional Beteiligten darzulegen.

V. Beirat

1. Um die Umsetzung dieser Rahmenvereinbafung zu begleiten, richten die Ver-

tragspartner einen Beirat ein.
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2. Der Beirat besteht aus je einem Vertreter

. des l\,{inisteriums für Umwelt und Naturschutz, Landwirlschaft und Verbrau-

cherschutz des Landes NRW

. e inerBezi rksregierung

. des Westfälisch-Lippischen Landwirtschaftsverbandes e.V.

. des Rheinischen Landwirtschafts-Verbandes e.V.

. der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen

. der Arbeitsgemejnschaft der Wasser- und Bodenverbände Westfalen-Lippe

. des Arbeitskreises für Hochwasserschutz und Gewässer in NRW e.V.

3. Der Beirat ist vom N/IUNLV mindestens einmal jährlich - auf Verlangen dar-

über hinaus - über die Umsetzung der Vereinbarung zu informieren. Der Beirat

gibt Empfehlungen bezüglich der weiteren Umsetzung der WRRL auf der

Grundlage dieser Rahmenvereinbarung.

4. Der Beirat wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden. Der Vorsitzende vertritt

den Beirat nach außen.

5. Näheres regelt die Geschäftsordnung.

Vl .  Anpassung der  Vere inbarung

lm Falle weitergehender rechtlicher Anforderungen der EG erfolgen Anpassungen

entsprechend der Grundsätze dieser Vereinbarung.



Anlage: Ablaufschema Umsetzung von Maßnahmen an Oberf lächengewässern

Wasserkörpersteckbriefe
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Priorisierung der maßnahmenrelevanten Gewässer

Landwi rtschaft liche petroffenheitsanalyse

Erarbeitung eines einvernehmlich abgest immten
Maßnahmenprogramms und Bewirtschaft ungsplans

Erarbeitung eines Umsetzungs- und Finanzierungskonzepts

Betei l igung des Beirates

Abst immung mit  dem MUNLV

Vereinbarungen mit Eigentümern und Bewiftschaftern sowie
den Unterhaltungspf l icht igen

Ausführung von Maßnahmen
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